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reiche ich fristgerecht 

BESCHWERDE 

ein mit folgenden 

Anträgen: 

„Es sei festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin in der „Basler Zeitung“ vom 17. Juli 2012 unter 

dem Titel ‚Freie Meinung am Bahnhof‘ 

a) aufgrund des fehlenden Hinweises auf die Stellung von Daniel Vischer als Präsident der 

Gesellschaft Schweiz-Palästina (GSP) die Gebote der Unabhängigkeit, der Wahrung des 

Ansehens der Medien und der Berufswürde gemäss Ziff. 2 der ‚Erklärung der Pflichten und 

Rechte der Journalistinnen und Journalisten‘ verletzt hat; 

b) durch die Missachtung der in lit. a genannten Pflichten das ihnen zugrundeliegende 

Fairnessprinzip gemäss Ingress der ‚Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und 

Journalisten‘ verletzt hat.“ 

BEGRÜNDUNG 

I. Formelles 

1. Der unterzeichnete Anwalt ist gehörig bevollmächtigt. 

BO: Vollmacht GSI 

Beilage 1 

2. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde ist ein in der „Basler Zeitung“ vom 17. Juli 2012 in der 

Rubrik „Agenda“ erschienener Kommentar von NR Daniel Vischer mit dem Titel „Freie Meinung 

am Bahnhof“. 

BO: Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Freie Meinung am Bahnhof“, erschienen in der 

„Basler Zeitung“ vom 17. Juli 2012 

Beilage 2 

Auszug aus der Webseite der GSP mit Übersicht Vorstandsmitglieder 

Beilage 3 

3, Die GSi ist ohne Weiteres zur vorliegenden Beschwerde legitimiert (Art. 6 Abs. 1 des 

Geschäftsreglements). 

4. Im Zusammenhang mit dem Beschwerdegegenstand ist weder ein Gerichtsverfahren eingeleitet, 

noch soll ein solches anhängig gemacht werden (Art. 8 Abs. 3 des Geschäftsreglements). 
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5. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen Meinungsbeitrag im redaktionellen Teil 

eines periodischen und auf die Aktualität bezogenen Mediums (Art. 1 Abs. 4 des 

Geschäftsreglements). Gerügt wird damit die Verletzung der Transparenz- bzw. 

Deklarationspflicht aufgrund des fehlenden Hinweises auf die organschaftliche Stellung des 

betreffenden Kolumnisten in der GSP und seine damit verbundene Interessenlage. Die 

Beschwerde liegt damit innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Schweizer Presserates (Art. 10 

Abs. 1 erstes Lemma des Geschäftsreglements). Sie bezieht sich auf berufsethische 

Fragestellungen (Art. 10 Abs. 1 drittes Lemma des Geschäftsreglements), und es liegen keine 

öffentliche Entschuldigung oder irgendwelche Korrekturmassnahmen seitens der 

Beschwerdegegnerin vor (Art. 10 Abs. 1 zweitletztes Lemma des Geschäftsreglements). Da auch 

sonst kein Gründe bestehen, die gemäss Art. 10 Abs. 1 des Geschäftsreglements der Behandlung 

der Beschwerde entgegen stehen, ist auf die vorliegende Beschwerde ohne Weiteres einzutreten. 

. Materielles 

. Sachverhalt 

1. Die Gesellschaft Schweiz Israel (GSI) ist ein Verein mit dem Zweck, die freundschaftlichen 

Beziehungen zwischen der Schweiz und Israel zu vertiefen. Er beabsichtigt, seinen Mitgliedern 

und der weiteren Öffentlichkeit die kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Verhältnisse in Israel näher zu bringen. 

BO: Auszug aus der Webseite der GSI 

Beilage 4 

Die Gesellschaft Schweiz-Palästina (GSP) ist ebenfalls als Verein organisiert und hat zum Zweck, 

die Beziehungen mit dem palästinensischen Volk zu stärken und ihren Mitgliedern und der 

Schweizer Öffentlichkeit die politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse in Palästina zu 

vermitteln. Zu den Hauptzielen gehören das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht auf einen 

unabhängigen, lebensfähigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt. 

BO: Auszug aus der Webseite der GSP, Rubrik „Home — über GSP“ 

Beilage 5 

Die „Basler Zeitung“ publizierte am 17. Juli 2012 in ihrer Rubrik „Agenda“ einen Kommentar von 

Daniel Vischer (Beilage 2). Zum wiederholten Mal äusserte sich Herr Vischer darin zu Themen 

rund um Israel, Palästina und den Nahostkonflikt (siehe zuvor und danach auch die Kommentare 

von D. Vischer in der „Basler Zeitung“ vom 27. September 2011, 17. April 2012, 5. Juni 2012 und 

vom 21. August 2012). 

BO: Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Ein Staat der Palästinenser wird kommen“, 

erschienen in der „Basler Zeitung“ vom 27. September 2011 

Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Politische Fessein“, erschienen in der „Basler 

Zeitung“ vom 17. April 2012



Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Die Migros folgt der Logik des Bundes“, 

erschienen in der „Basler Zeitung“ vom 5. Juni 2012 

Bericht von Daniel! Vischer mit dem Titel „Gefahr eines Angriffs ist real“, erschienen in der 

„Basler Zeitung“ vom 21. August 2012 

Beilagen 6-9 

In sämtlichen dieser Berichte fehlte jeglicher Hinweis auf die Stellung Daniel Vischers als Präsident 

des Vorstandes der Gesellschaft Schweiz-Palästina (GSP). 

Im hier beispielhaft monierten Kommentar vom 17. Juli 2012 (Beilage 2) begrüsste D. Vischer 

unter dem Titel „Freie Meinung am Bahnhof“ einen Entscheid des Bundesgerichts, mit dem die 

Durchführung einer israelkritischen Plakatkampagne einer sog. Gruppe Palästina-Solidarität im 

Jahr 2009 im Zürcher Hauptbahnhof für zulässig befunden wurde. In seinem Kommentar vertrat 

D. Vischer die Ansicht, dass israelkritische Aussagen wie irgendwelche anderen aussenpolitischen 

Aussagen durch die Meinungsäusserungsfreiheit gedeckt seien, solange sie nicht gesetzeswidrig 

sind. 

4. Der besagte Bundesgerichtsentscheid wird auch auf der Webseite des GSP in der Rubrik 

„Aktuelles“ und unter dem Titel „SBB muss israelkritische Plakate akzeptieren“ prominent 

abgehandelt, 

BO: Auszug aus der Webseite des GSP, Rubrik „Aktuelles“ 

Beilage 10 

5, Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin wiederholt via Emails und zum Teil in 

direkten Gesprächen gebeten, bei der Publikation von Beiträgen von Daniel Vischer, in denen 

Israel, Palästina und der Nahostkonflikt thematisiert werden, durch den Abdruck eines 

entsprechenden Hinweises seine führende Stellung bei der GSP transparent zu machen und ihren 

Lesern seine Verbindung zu dieser Gesellschaft und seine damit verbundene interessenlage offen 

darzulegen. Die Beschwerdegegnerin lehnte dies jedoch stets ab. Auf die jüngsten E-Mails vom 

17. April und 5. Juni 2012 reagierte sie gar nicht mehr. 

BO: E-Mail der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin vom 17. April 2012 

Beilage 11 

E-Mail der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin vom 5. Juni 2012 

Beilage 12 

6. Es ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fail nicht um die inhaltlichen 

Aussagen von Herrn Vischer geht. Sie begrüsst vielmehr die ausgewogene Position, welche die 

„Basler Zeitung” im Nahostkonflikt einnimmt. Es geht ihr einzig darum, dass die „Basler Zeitung“ 
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offen und fair über die Stellung und Interessenlage von Daniel Vischer orientiert, damit ihre 

Leserschaft seine Meinungen richtig einordnen und werten kann. 

. Wichtig ist dabei der Hinweis darauf, dass sich die „Basler Zeitung” in anderen Fällen durchaus 

verpflichtet fühlt, ihre Leser über die (vermeintliche) Interessenlage ihrer Autoren transparent zu 

informieren. So hat sie z.B. am 23. Juli 2012 eine von David Klein verfasste Replik auf den 

Kommentar von Herrn Vischer veröffentlicht. Anders als bei der Kolumne von Daniel Vischer 

wurde im Fall des Beitrags von David Klein bei dessen Namen jedoch ein „*“ angefügt und am 

Ende des Beitrags der Hinweis abgedruckt, dass es sich bei ihm um einen „jüdischen Musiker in 

Basel“ handelt. Damit sollte offenbar auf seine (angebliche) Interessenlage hingewiesen werden. 

Unabhängig von der Frage, ob dieser Hinweis tatsächlich geeignet ist, die Interessenlage von 

Herrn Klein zu beschreiben, wird hier offenbar mit unterschiedlichen Ellen gemessen: Im Fall von 

Herrn Vischer wird auf einen Hinweis auf dessen leitende Stellung beim GSP verzichtet, im Fall 

von Herrn Klein jedoch scheint den Herausgebern der „Basler Zeitung“ ein Hinweis auf seine 

jüdische Religionszugehörigkeit angezeigt. 

BO: Kommentar von David Klein mit dem Titel „Kein Wort über Aufhetzung“, erschienen in der 

„Basler Zeitung“ vom 23. Juli 2012 

Beilage 13 

, Mit Schreiben vom 13. September 2012 hat der Unterzeichnete den Chefredaktor der „Basler 

Zeitung“ erneut mit dem Anliegen der GSI konfrontiert und auf den Journalistenkodex und seine 

einschlägigen Passagen hingewiesen. In ihrer Antwort vom 18. September 2012 lehnte die 

Beschwerdegegnerin das Anliegen der Beschwerdeführerin ab. Ohne auch nur mit einem Wort 

auf die Pflichten und Richtlinien des Journalistenkodex einzugehen, behauptete sie, ihre 

Leserschaft wisse Bescheid, für was NR Vischer stehe bzw. was er vertrete, weshalb man die 

bisherige Regelung [Verzicht auf einen Hinweis auf die Stellung NR Vischers] beibehalten wolle. 

BO: Schreiben des Unterzeichneten an den Chefredaktor der „Basler Zeitung“ vom 13. 

September 2012 

Beilage 14 

Schreiben des Chefredaktors der „Basler Zeitung“ an den Unterzeichneten vom 18. 

September 2012 

Beilage 15 

. Wie inkonsequent sich die Beschwerdegegner dabei verhält, beweist sie gleich selber: In einem 

Kommentar von NR Danie! Vischer, der in der „Basler Zeitung“ vom 13. April 2011 unter dem Titel 

„Oublier Blocher“ abgedruckt wurde, findet sich ein Hinweis auf die Stellung Vischers als 

„Nationalrat der Grünen Partei ZH“. Im parteipolitischen Diskurs soll also ein solcher Hinweis im 

Sinne der Transparenz angebracht sein, im hier interessierenden Bereich aber nicht. Eine solche 

Differenzierung ist nicht verständlich



BO: Beitrag von Daniel Vischer mit dem Titel „Oublier Blocher““, erschienen in der „Basler 

Zeitung“ vom 13. April 2011 

Beilage 16 

Wie ungleich die Elien sind, die die Beschwerdegegnerin in Bezug auf die Herstellung der 

Transparenz gegenüber ihren Lesern anwendet, zeigt sich auch in bereits erwähnten Fall David 

Klein: Obwohl der Chefredaktor der „Basler Zeitung“ im vorerwähnten Antwortschreiben vom 18. 

September 2012 ausführte, dass der Hinweis darauf, dass Herr Klein ein jüdischer Musiker sei, 

„natürlich unnötig und überflüssig und bei künftigen Beiträgen unterbleiben“ werde, druckte sie 

bereits beim nächsten Beitrag von Herrn Klein, der zufälligerweise den passenden Titel „Mit 

ungleichem Mass“ trug, den gleichen Hinweis wieder ab. 

BO: Beitrag von David Klein mit dem Titel „Mit ungleichem Mass“, erschienen in der „Basler 

Zeitung” vom 23. September 2012 

Beilage 17 

Verletzungen berufsethischer Fragen 

Verletzung des Gebots der Unabhängigkeit, des Ansehens der Medien und der Berufswürde 

Gemäss Ziff. 2 der „Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten“ (kurz 

„Erklärung“) verteidigen die Journalistinnen und Journalisten die Unabhängigkeit und das 

Ansehen ihres Berufes. Ziff. 2 der Erklärung wird durch Ziff. 2.4 der Richtlinie konkretisiert. 

Danach ist die Ausübung des Berufes des Journalisten grundsätzlich nicht mit der Ausübung einer 

öffentlichen Funktion vereinbar (Ziff. 2.4 Satz 1 der Richtlinie). Solite eine solche Funktion 

aufgrund besonderer Umstände trotzdem wahrgenommen werden, ist auf strikte Trennung zu 

achten und dem Publikum die politische Funktion zur Kenntnis zu bringen (Ziff. 2.4 Sätze 2 und 3 

der Richtlinie). Interessenkonflikte schaden dem Ansehen der Medien und der Würde des Berufs. 

Dieselbe Regeln gelten auch für private Tätigkeiten, die sich mit der Informationstätigkeit 

überschneiden können (Ziff. 2.4 Sätze 4 und 5 der Richtlinie). 

Die Beschwerdegegnerin hat diese Pflichten verletzt. Ihr regelmässiger Kolumnist Vischer ist nicht 

nur als Nationalrat in einer politischen Funktion tätig, sondern nimmt als Präsident der GSP eine 

führende Stellung in einer Vereinigung wahr, die auch politischen Interessen vertritt. Unter 

medienethischen Gesichtspunkten ist es deshalb erforderlich, dass die „Basler Zeitung” seine 

Verhältnisse transparent macht, zumindest soweit sie, wie hier, Positionen betreffen, zu denen er 

ihm Rahmen seiner Kolumne regelmässig Stellung nimmt und die auch die Interessen der GSP 

betreffen. 

Die Beschwerdegegnerin scheint sich in ihrem Schreiben {Beilage 15) auf den Standpunkt zu 

stellen, NR Vischer sei ihrer Leserschaft aufgrund seiner mit seinem Amt zusammenhängenden 

politischen Aktivitäten so bekannt, dass weitergehende Informationen darüber obsolet seien. 

Dass sie sich dabei widerspricht, wurde bereits gesagt. Wieweit diese Behauptung im Übrigen den 

Gegebenheiten entspricht, kann hier dahingestellt bleiben, denn es geht hier nicht um die ohne 

Zweifel weiterherum bekannten politischen Funktionen Vischers als Nationalrat und Mitglied der 

Grünen Partei, sondern ausschliesslich um seine unbestrittenermassen weit weniger bekannte 
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leitende Funktion bei der GSP, die sich von ihrem Zweck her vorrangig mit dem Thema Israel, 

Palästina und dem Nahostkonflikt auseinandersetzt. Gerade im Zusammenhang mit 

sachverwandten Themen kann das Interesse der Leserschaft, die Interessenlage des Kolumnisten 

und dessen Verbindungen zu politischen Gruppierungen zu kennen, nicht hoch genug 

eingeschätzt werden. Dies gilt besonders dann, wenn der Kolumnist, wie hier, nicht bloss 

Sympathisant solcher Gruppierungen ist, sondern einer solchen Gruppierung als Präsident 

vorsitzt, denn es ist kaum anzunehmen, dass er in dieser Funktion Ansichten vertritt, die den 

Zielen der von ihm präsidierten Gruppierung zuwiderlaufen. Um Äusserungen einer subjektiv 

verfassten Kolumne objektiv werten zu können, muss die Leserschaft deshalb vom betreffenden 

Medium über die Neigungen und Interessenlagen ihres Autors umfassend und ohne Wenn und 

Aber in Kenntnis gesetzt werden, Wie klein oder gross der Anteil der Leser der „Basler Zeitung” 

ist, die von Vischers Tätigkeit bei der GSP wissen, ist dabei unerheblich. Zum unabhängigen, der 

Freiheit der Information verpflichtetem Journalismus gehört es, auch möglicherweise bekannte 

Hintergrundinformationen publik zu machen, sofern das Thema dies zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten und zum Schutz der Informationsfreiheit verlangt. In Anbetracht der 

Sensibilität der Nahostthematik erscheint es im Übrigen besonders angezeigt, diesbezüglich weit 

möglichst Transparenz zu schaffen. Mandate, die die Interessenlage des Autors beeinflussen 

können, sind unabhängig davon, ob sich der Autor in einem Interessenkonflikt befindet oder 

nicht, offenzulegen, denn bereits die Gefahr einer Interessenkollision genügt, um dem Ansehen 

der Medien und der Würde des Berufs des Journalisten zu schaden. 

2. Verletzung des Fairnessprinzips 

Als Oberbegriff und Leitbild der journalistischen Arbeit nennt der Journalistenkodex in seinem 

Ingress das Prinzip der Fairness. Dieses liegt allen übrigen Pflichten zugrunde und wird durch diese 

in seinem Gehalt konkretisiert (Nobel/Weber, Medienrecht, 3. A., Bern 2007, 6. Kap., Rz 24). 

Indem die Beschwerdegegnerin die Pflicht zur Unabhängigkeit sowie die Gebote zur Wahrung des 

Ansehens der Medien und der Würde der Berufsgattung verletzt hat {oben Ziff. 1), hat sie deshalb 

gleichzeitig auch das Fairnessgebot missachtet. Dieses Gebot findet auch auf die Kommentierung 

von Informationen Anwendung (siehe Ingress) und ist daher auch bei der Publikation der 

Kolumnen von Daniel Vischer zu beachten. Das Fairnessprinzip verlangt von der 

Beschwerdegegnerin nicht nur die Offenlegung der Interessenbindungen ihres Autors, sondern 

schliesst auch aus, dass gegenüber einzelnen Autoren unterschiedliche Massstäbe in Bezug auf 

die transparente Darstellung ihrer Verhältnisse angesetzt werden. Auch unter diesem Titel ist es 

deshalb nicht angängig, bei Daniel Vischer auf die nötige Transparenz zu verzichten.



Aus all diesen Gründen ersuche ich Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 

Herren, die vorliegende Beschwerde im Sinne der eingangs gestellten Anträge gutzuheissen. 

Freundliche, kollegiale Grüsse 
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Dr. Andreas Meili 
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Vollmacht GSI 

Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Freie Meinung am Bahnhof“, 

erschienen in der „Basler Zeitung“ vom 17. Juli 2012 

Auszug aus der Webseite der GSP mit Übersicht Vorstandsmitglieder 

Auszug aus der Webseite der GSI 

Auszug aus der Webseite der GSP, Rubrik „Home - über GSP" 

Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Ein Staat der Palästinenser wird 

kommen“, erschienen in der „Basler Zeitung“ vom 27. September 2011 

Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Politische Fesseln“, erschienen in der 

„Basler Zeitung“ vom 17. April 2012 

Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Die Migros folgt der Logik des 

Bundes“, erschienen in der „Basler Zeitung“ vom 5. Juni 2012 

Bericht von Daniel Vischer mit dem Titel „Gefahr eines Angriffs ist real“, 

erschienen in der „Basler Zeitung“ vom 21. August 2012 

Auszug aus der Webseite des GSP, Rubrik „Aktuelles“ 

E-Mail der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin vom 17. April 2012 

E-Mail der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin vom 5. Juni 2012 

Kommentar von David Klein mit dem Titel „Kein Wort über Aufhetzung“, 

erschienen in der „Basler Zeitung” vom 23. Juli 2012 

Schreiben des Unterzeichneten an den Chefredaktor der „Basler Zeitung“ vom 

13. September 2012 

Schreiben des Chefredaktors der „Basler Zeitung“ an den Unterzeichneten vom 

18. September 2012 

Beitrag von Daniel Vischer mit dem Titel „Oublier Biocher““, erschienen in der 

„Basler Zeitung“ vom 13. April 2011 

Beitrag von David Klein mit dem Titel „Mit ungleichem Mass“, erschienen in der 

„Basler Zeitung“ vom 23. September 2012



BEILAGE 1 
VOLLMACHT 

Dr. Andreas Meili, Rechtsanwalt 

Scheuchzerstrasse 64 

CH-8006 Zürich 

wird in Sachen 

Gesellschaft Schweiz Israel vs. National Zeitung und Basler Nachrichten AG („Basler Zei- 

tung“) 

betreffend Beschwerde an den Schweizer Presserat etc. 

zu allen Rechtshandlungen eines Generalbevollmächtigten mit dem Recht, Stellvertreter zu ernen- 
nen, bevollmächtigt. 

Die Vollmacht schliesst insbesondere ein: aussergerichtliche Vertretung, Vertretung vor allen Ge- 

richten, Verwaltungsbehörden und Schiedsgerichten, Abschluss von Gerichtsstandsvereinbarungen 

und Schiedsverträgen, Ergreifen von Rechtsmitteln, Abgeben von Abstandserklärungen, Abschluss 

von Vergleichen, Anerkennung und Rückzug von Klagen, Vollzug von Urteilen und abgeschlossenen 

Vergleichen, Empfangnahme und Herausgabe von Wertschriften, Zahlungen und anderen Streitge- 

genständen, Anhebung und Durchführung von Schuldbetreibungen, einschliesslich Stellen des Kon- 

kursbegehrens, Vertretung in Erbschaftssachen und bei öffentlichen Beurkundungen und Grund- 

buchgeschäften, Vertretung in Strafsachen, insbesondere Anheben/Stellen und Rückzug von Straf- 

klagen und -anträgen. 

Abweichende prozessrechtliche Bestimmungen vorbehalten, erlischt diese Vollmacht nicht mit dem 

Ableben, der Verschollenerklärung, dem Verlust der Handlungsfähigkeit oder dem Konkurs der Kli- 

entschaft. 

Diese Vollmacht wird zur Verfolgung eines Auftrags erteilt, den die Klientschaft mit 

DI dem hiermit Bevollmächtigten Dr. Andreas Meili, Rechtsanwalt, Zürich 

[I crrenenseenssesunnnsssssnunssstsennnssntenensnnnenenssneennstneenssnssenannssensnsssnnnnsssnennnsssnsenseeennnssnen nenn 

abgeschlossen hat. 

Die Klientschaft bestätigt, dass sie ihren Anspruch auf eine allfällige Prozessentschädigung dem 
Beauftragten zahlungshalber abgetreten hat. 

Zürich, 7. November 2012 

(Ort) (Datum) 

Die Klientschaft: 

Unterschrift(en) 

Zürcher Anwaltsverband 

(Offizieller Vollmachtstext 06.06)





















  

Von: Gesellschaft Schweiz-Israe! [mailto:info@schweiz-israel.ch] 

Gesendet: Dienstag, 17. April 2012 13:43 ° 2 

An: 'markus.somm@baz.ch' BEILAGE aa 

Cc: 'peter.malama@parl.ch‘; Geeser Roman Dr. (roman.geeser@bluewin.ch) 

Betreff: Daniel Vischer zum Xten 

Sehr geehrter Herr Somm 
Ich "protestiere" erneut dagegen, dass D. Vischer "zum Thema" kolumnieren darf, ohne dass kenntlich gemacht wird, 

dass er Präsident der GSP ist. Das letzte Mal schrieben Sie mir, das wisse eh jeder/jede in Basel. Ich wende mich 

erneut an Sie und ich sage nochmals, es geht mir nicht um den Inhalt seiner Kolumne, sondern um den für Schweizer 

Verhältnisse singulären Vorgang, dass politische Kolumnen so publiziert werden. In Medienkreisen wird doch ganz 

allgemein der Code of conduct gepriesen. 

Wir schätzen Ihre ausgewogene Position im Nahostkonflikt, aber wir bitten Sie, endlich dieses Mindestmass an 

Transparenz durchzusetzen. 

Ich grüsse Sie sehr herzlich 

Walter L. Blum 

Gesellschaft Schweiz-Israe! 

Association Suisse-Israel 

Associazione Svizzera-israele 

Postfach 9310 

8036 Zürich 
Tel. 0041 / 44 463 24 25 

Fax 0041 / 44 462 77 75 

info@suisse-israel.ch 

info@schweiz-israel.ch 
www.schweiz-israel.ch 

www.suisse-israel.ch



  

Von: Gesellschaft Schweiz-Israel [mailto:info@schweiz-israel.ch] 
Gesendet: Dienstag, 5. Juni 2012 11:41 

An: 'markus.somm@baz.ch' 
Betreff: Heutige Kolumne D. Vischer 

  

Lieber Herr Somm 

Lassen Sie mich festhalten. Ich kenne Ihre Haltung zu Israel und ich habe allen Respekt. Es ist das xte Mal, dass ich 

mich an Sie wende und Sie bitte, Kolumnen von D, Vischer, wenn sie nahöstliche Themen behandeln, mit 

Autorenhinweis auf seine Funktion zu kennzeichnen. 

Ich nehme an, dass ich Sie nerve. Aber die vorliegende "Variante" ist nun völlig "pervers" (bitte den Ausdruck zu 

verzeihen) und ich bitte Sie deshalb, meine Intervention zu verstehen. In dieser Kolumne kann der Präsident der 

Gesellschaft Schweiz-Palästina tatsächlich über das Wirken der GSP schreiben. Aus meiner Sicht ist dies 

publizistisch nicht verantwortbar. Ich erinnere Sie nochmals an den gültigen Code of conduct und ich hoffe sehr, dass 

Sie wenigstens diesmal meine Haltung teilen. 

Ich grüsse Sie sehr herzlich 

Walter L. Blum 

Gesellschaft Schweiz-Israel 

Association Suisse-Israel 

Associazione Svizzera-Israele 

Postfach 9310 
8036 Zürich 

Tel. 0041 / 44 463 24 25 

Fax 0041 / 44 462 77 75 

info@suisse-israel.ch 

info@schweiz-israel.ch 
www.schweiz-israel.ch 

www.suisse-israel.ch





Einschreiben 

Basler Zeitung 

Herrn Markus Somm 

Chefredaktor 

Hochbergerstrasse 15 

4002 Basel 

BEILAGE 14 

Meili ı Pfortmüller 
Media ı Communication ı Entertainment : Arts 

Dr. Andreas heili 

Rechtsanwalt 

Dr. Herbert Pfortmüller 

Rechtsanwalt 

Zürich, den 13. September 2012 

_ Gesellschaft Schweiz-Israel / „Basler Zeitung“ betr. Beiträge von NR Daniel Vischer 

Sehr geehrter Herr Somm 

Der Zentralvorstand der Gesellschaft Schweiz-Israel (GSI} hat mich beauftragt, Sie im Zusammenhang 

mit Kommentaren von Herrn NR Daniel Vischer zu den Themen Israel, Palästina und Naher Osten zu 

kontaktieren. Ich beziehe mich dabei auf die bisherige Korrespondenz des Zentralsekretärs der GSI, 

womit dieser Sie zwecks Herstellung von Transparenz Ihren Lesern gegenüber mehrmals gebeten 

hat, in den genannten Beiträgen künftig auf die Funktion von NR Vischer als Präsident der 

Gesellschaft Schweiz-Palästina (GSP) hinzuweisen. 

Leider musste meine Klientin feststellen, dass die „Basler Zeitung” weiterhin nicht bereit ist, diesem 

Anliegen Rechnung zu tragen. In einem Kommentar von NR Vischer, der am 17. Juli 2012 in Ihrer 

Zeitung unter dem Titel „Freie Meinung am Bahnhof“ erschienen ist, fehlte erneut jeder Hinweis auf 

seine Stellung bei der GSP (Beilage 1). Umgekehrt wurde in einer Entgegnung von David Klein, die am 

23. Juli 2012 in der „Basler Zeitung” unter dem Titel „Kein Wort über Aufhetzung“ publiziert worden 

ist, der Hinweis abgedruckt, dass es sich bei ihm um einen „Jüdischen Musiker in Basel“ handelt 

(Beilage 2). Damit sollte offenbar auf seine (angebliche) Interessenlage hingewiesen werden, damit 

die Leser den Inhalt dieses Beitrags einordnen konnten, 

Ohne vertiefen zu wollen, ob der Hinweis darauf, dass es sich bei Herrn Klein um einen „jüdischen“ 

Musiker handelt, tatsächlich geeignet ist, seine Interessenlage zu beschreiben, halte ich einen 

entsprechenden Hinweis bei Herrn NR Vischer, mit dem seine führende Stellung bei der GSP 

kenntlich gemacht wird, jedenfalls für notwendig. Ich verweise dazu auf die Ihnen bekannte 

„Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten“ (sog. Journalistenkodex), 

die bereits in ihrer Präambel festhält, dass sich die Medien in ihrer Berichterstattung vom „Prinzip 

der Fairness“ leiten lassen. Gemäss Ziff. 2 dieses Kodexes verteidigen sie ferner die „Unabhängigkeit 

und das Ansehen ihres Berufs“ und sind zur Vermeidung von Interessenkonflikten insbesondere 

verpflichtet, politische Funktionen derjenigen Personen, deren Beiträge sie verbreiten, ihrem 
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Publikum zur Kenntnis zu bringen (Richtlinie Nr. 2.4 zum Journalistenkodex). Dabei spielt es keine 

Rolle, wie bekannt der jeweilige Autor in der Öffentlichkeit ist. 

Da die genannten standesrechtlichen Bestimmungen auch auf Ihren Titel anzuwenden sind, möchte 

ich Sie nochmals auffordern, künftig in Kommentaren von NR Daniel Vischer, wenn sie sich mit den 

einleitend erwähnten Themen befassen, einen Hinweis auf dessen Stellung als Präsident der 

Gesellschaft Schweiz-Palästina anzufügen, analog dem Hinweis im Beitrag von David Klein gemäss 

Beilage 2. Ein solcher Hinweis ist aus Transparenzgründen unabhängig davon erforderlich, wie 

bekannt NR Vischer ist, ganz abgesehen davon, dass einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannt sein 

dürfte, dass er Mitglied der GSP ist und diese sogar präsidiert. 

Ich bitte Sie, mir bis Freitag, 28. September 2012 verbindlich mitzuteilen, ob Sie diesem Anliegen 

zukünftig Rechnung tragen werden. 

Freundliche Grüsse 

u Y 

Ä 

\: 

Dr. Andreas Meili 

Beilagen: erw.
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Sehr geehrter Herr Dr. Meili 

im Auftrag der Gesellschaft Schweiz-Israel (GSI) haben Sie sich in Ihrem Schreiben vom 13. 

September 2012 mit der Aufforderung an mich gewandt, die Kolumnen von NR Daniel Vischer 
in der Basler Zeitung künftig mit dem Hinweis zu versehen, dass NR Vischer Präsident der 

Gesellschaft Schweiz-Palästina (GSP) ist. Dies im Sinne der Herstellung von journalistischer 
Transparenz, der Offenlegung von Interessenlagen und auch im Hinblick auf das Prinzip der 

Fairness. Schliesslich hätte man bei einer Replik von David Klein auf einen Beitrag von NR 
Vischer den Autor als "jüdischen Musiker" vorgestellt, bei Vischer aber seine Funktion bei der 
GSP unerwähnt gelassen. Dazu: 

1. Vischer Kolumne erscheint einmal pro Woche in der Rubrik "Agenda", wo auch andere Per- 
“  sönlichkeiten des öffentlichen Lebens in wöchentlicher Kadenz publizieren. In dieser Rubrik 

gilt die Regel, dass bei keinem der Kolumnisten die berufliche oder politische oder sonstige 
Verbindung angegeben wird. Die Schreibenden sind allgemein bekannt (Helmut Hubacher, 
Daniel Wiener, Thomas Cueni etc.) und die Leserschaft weiss, für was sie stehen und wen 
oder was sie vertreten. Diese Regelung wollen wir beibehalten. 

2. Der Hinweis, Autor David Klein sei ein "jüdischer" Musiker, war natürlich unnötig und über- 
flüssig und wird bei künftigen Beiträgen von Herrn Klein unterbleiben, genau so wie wir bei 
den Artikeln anderer Autoren nie Angaben über deren religiösen Zugehörigkeiten machen. 

Mit freundlichen Grüssen 
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